
Mitteilungen
‚aıecn Seelsorgehelfer. Eın Bericht. Die Frage des Laienapostolates ıst den

etzten Jahren immer wıeder auf die Tagesordnung gesetzt worden. Im nen Vor-
stoß en glaubenseifrige Männer 094. den Gedanken erörtert, dıe Diakonatsweihe
VOo  s der Priesterweıihe der orm LrenNnen, daß siıch eın Katholik LUr Diakon
weıhen lassen könnte un! dann vielleicht 084 verheiratet un! 1 „Nebenberuf”
dem Pfarrer ın der Seelsorge seıte stünde. Er könnte dann alle jene Funktionen
des Pfarrers übernehmen, denen keine priesterliche Weihegewalt notwendıg ist.
Vıelleicht werden solche Gedanken auch das kommende onzıl herangetragen.
Um - () ınteressanter ist C5, ZU hören, daß e ıne Art „Laiendiakone“ der Kırchen-
geschichte schon einmal egeben hat, die „Lizentiaten“ ngarn während der Türken-
ZeIt. VDer Fachmann auf diesem Gebiet, DD  b Koloman Juhäsz, Professor der
eologıe ın Szeged (Ungarn), hat TST kürzlich iın eutscher Sprache eın aqusführliches
Werk ber chiese Frage veröffentlicht‘!). Was hıer wollen, ist keine Ergänzung
1nNne€es Stoffes, der dieser Fülle och nı]ıe den Leser herangetragen wurde, och e1InNne
„Besprechung?)” eines SaNnZ ungewöhnlıchen Buches, sondern wollen den Gedan-
kengang und .die Ergebnısse vVon Prof. Dr Juh  asz kurzer, pragnanter orm VOI -

tLragen, amıt auch jene davon Kenntniıs erhalten, dıe das Buch nıcht besıtzen oder
keine eıt. haben, lesen.

Das Problem der „Lizentiaten” wı1ıe€e diıese Laijendiakone genannt wurden
wWäar arın begründet, daß ach der Schlacht Vox Mohäcs 1526 ein. großer Teıil Ungarns

die Hände der Türken fiel Die chliche Organısatıon TacC. ın diesen Teilen des
Landes ZUSAMMCN, auch wWwWenNnn die Bischofssitze weıter besetzt wurden. Die Inhaber
dieser ürden mußten ußerhalb ihrer Diözesen leben, gewissermaßen „1IN partıbus
infidehum“. uch für viele Pfarrer traf das Ein nichtgeweıhter Laienhelfer el den
türkıschen ehoOrden wenıgsten auf un konnte oft da wirken, der Priester
selbst den 'Tod erwartien hatte oder gar nıcht zugelassen wurde.

Wiıe lebten DU diese „Lizentliaten” ? Obwohl Kardinal Pazmany, der grohe
ungarısche Förderer des katholischen Glaubens, als ea hinstellte, diese
aıenhelfer ehelos waren, ergab S1C. doch 2Aus der Praxis, sehr viele VO. ihnen
verheiratet WAaren. uch Wiederverheiratung ach dem 'Tode der ersten HKrau annn
festgestellt werden (also anders als bei den umnlerten und orthodoxen Weltgeistlichen,
beı1ı denen ach der Priesterweihe eıne weıtere Eheschließung unmöglich ist). Sechr
viele ILizentiaten kamen aus dem Protestantısmus, ZU. Teil SOSar ehemalige
evangelische Pastoren und Prediger. Die 1IT5C. unterrichtete sıch allerdings sehr
sorgfältig über ıhre relig1öse Kınstellung. Sie mußten be1ı Antritt iıhres Amtes eın
Glaubensbekenntnis ablegen un einen Eıd leisten. Glaubensbekenntnis un! Eıdes-
Jeistung wurden aile pPaar Te wıederholt Bei manchen ILizentiaten wurde immer
wiıeder der Verdacht geäußert, S1€ hıngen heimliıch noch weıter den protestantischen
Lehrmeinungen Aber War iın viıelen Fällen unmöglich, s1e ersetzen, weiıl
ke  ıne Priester gab un die Gläubigen nıcht Sanz ohne Seelsorge lassen wollte.
Es zeiıgte 1C. übrigens, daß Tühere evangelische Prediger ıne Sanz besonders starke
nzıehungs  aft besaßen. Man heß 1€ SOSar dem Ort ihres früheren ırkens und
unterstellte S1€ bloß der Aufsicht des Kreisdechanten. Jedenfalls wuchs die Zahl der
Lızentlaten VOLFr allem durch den Übertritt evangelischer Pastoren.
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VWelche Aufgaben hatte HU der Lizentiat erfüllen ? Da kein geweılıhterPraester Waäal, konnte selbstverständlich eiıne Messe lesen und auch eine Los-
sprechung erteilen. Auf Grund der eschlüsse der Synode VOon Iyrnau 1629 durfte der
Lizentlat aus der Postille vorlesen, predigen und taufen. Bei der Taufe hatte die
Salbung mıt 7U unterlassen, die dem Priester vorbehalte blieb 1€e Synode
vVvon Füntkirchen €cs) 1714 gestattete dem Liızentiaten außer den orhın erwähnten
Amtsgeschäften och die Vornahme VOoO  5 Irauungen und Begräbnissen, den eli-
g1onsunterricht und die Abhaltung vVon Prozessionen. An Sonn- und Feıertagen sollte

predigen un: ınen Lesegottesdienst halten. Mıit Schwerkranken sallte beten
und die vollkommene KReue erwecken.

Die Instructio Licentiatorum des Benediktinerabtes Wiıllibald (Grasso Voanxn Tihaäny(am Plattensee) dem Jahre 1729 gıbt dann noch eingehendere Weıisungen. Aus
ihnen geht hervor, daß der Lizentiat jedes Jahr A Osterzeit seinem zuständigenPfarrer ınen SCHAUCH Bericht über seiıne Arbeit erstatten und eine Wiederholungs-prüfung abzulegen hatte. Nur dann wurde seiıne Stelle als 1Lızentiat für eın weıteres
Jahr verlängert. Zur Aufgabe dieses Laienseelsorgers gehörten auch die degnung der
Braut ach der Irauung, die Aussegnung der W öchnerin, die Predigt Tah des
Verstorbenen und das Läuten der Kirchenglocken.

Von besonderem Interesse ıst unter diesen Befugnissen des Lizentiaten das echt,
be1ı Trauungen ZU assıstleren. Im Ungarn der Türkenzeit gab näamliıch auf diesem
Gebiet Sonderregelungen. Man unterschied zwıschen „triıdentinischen“ und „nicht-
trıdentinischen“ ÖOrten, das heißt zwıschen solchen, ın denen die Beschlüsse des Konzils
Von Iriıent (besonders mıt Rücksicht auf die Eheschließung) bekanntgemacht worden
d  ‚9 un: solchen, denen S1e nıcht bekanntgemacht worden Der MangelGeistlichen und die türkısche Herrschaft Teilen Ungarns brachte mı1ıt sıch,

sıch Eheleute oft VOoO  S orthodoxen. Geistlichen oder VOo mohammedanischen
adı Lrauen ließen Bel der Scheidung gab ann Schwierigkeiten. Dr. Juhäsz bringtıne Reihe verzwickter Fäle ın seinem Buch, die 059 der PropagandakongregationRom vorgelegt wurden, ZU. Beispiel lehbte eın Bursche mıt seinem Vater, seiner
Stiefmutter und der Tochter dieser Stiefmutter (die mıt ıhm nıcht blutsverwandt
War) M, Er brachte das Mädchen iın Schande und heiratete ach moham-
medanischem Ritus. Aus der Ehe wurden Kınder geboren ach viıelen Jahren verstieß

seıne Frau und wollte nunmehr nach katholischem Ritus ıne andere heiraten.
och schwieriger lagen die Verhältnisse den Fällen, 1n denen eın Eheteil Zu-
sammenhang mit‘ Kriegsereignissen als Gefangener weggeschleppt worden WAar. Die
1 ürken pflegten ihre Gefangenen nıcht mıt Ende des Krieges wieder fireizulassen,sondern als Sklaven verkaufen. VWie sollte 1C HU eIne Frau verhalten, die auf
d  1ese VWeise iıhren Gatten verloren hatte Oder eın Ehemann, dessen Frau als Sklavin
fortgeschleppt worden war ? uch hıer l'lllgt Dr Juhäsz ıinteressante Beispiele. So
tl‘llg AIn 30 Jul:i 1676 der Bosnier Marko Benlich folgenden FKall VOT:!: Er habe VOL Jahren
auf dem Sklavenmarkt die AauSs Siıebenbürgen stammende Anna Hıbbe gekauft Die
Junge Sklavin habe iıhm gefallen, un!: da auch der Mann Annas ın türkısche Sklaverei
gefallen WAäar, habe s1e seiıner TAau gemacht Aus dieser Verbindung sel iıne
Reihe VO  b Kindern eritsprossen. Nun, vierzehn Jahre spater, wallte sSe1n Zusammen-
leben mıt Anna kirchlich legalisieren lassen. Er könne näamlich des ungeregeltenVerhältnisses die Sakramente nıcht empfangen; } lasse nıcht einmal Z daß
die Kirche betrete. In allen diesen Fällen entschied Rom, daß ıne kırchliche Ehe-
schließung TST dann Frage komme, wenn der 'Tod des anderen hegatten



icher nachgewiesen werden könne. Das war aber selbstverständlich nicht jedem
Fall möglıch.

Vielleicht auch nıcht unınteressant, hören, auf welche VWeıise die Liızen-
t1ı1aten entlohnt wurden. Die Synode von Fünfkirchen 1714 bestimmte darüber: „Was
die Gläubigen dem Priester Bodenerzeugnissen und Bargeld eisten haben,
tallt, wWw1€ die Pfarramtsgebühren (Stolaeinkünfte), dem ] ızentlaten Z  .. Der Lizentiat
selbst wurde aber Z  b Verpflegung ınd Beherbergung des Priesters für die eıt VeI-

pflichtet, die dieser Z.U. Spendung der Sakramente 1m Orte weiılte. ach einem Diözesan-
beschluß VO.  — aıtzen 1675 erhielt der Lizentlat folgende Gebühren Jedes EKhepaar
der Pfarre hatte Jahrlich 50 TDenare geben un: einen Metzen Weizen hefern;
für ıne Trauung Groschen, für Aussegnungen eın Laib Trot und eln Huhn,
für eiIn Begräbnis ebenfalls Groschen und für ıne eichenrede eın aler 7U entrichten.
Nes in allem scheinen dıe KEinkünfte des Lızentlaten niedriger als die eines Pfarrers

selben Ort gBEWESCH eın.
Es erübrigt S1C. noch, die rage aufzuwerfen, welches Urteil ıber die Tätigkeıit

der Lizentiaten gefällt werden muß Eıs gab manche Mißstände 1€ vernachlässıgten
ZU. Teil ıhr Amt, trıeben sıch ußerhalb ıhrer Pfarre herum, nıcht imstande,
die Gläubigen unterweısen, da sS1e selbst völlig ungebildet ın Glaubenssachen
Manche waren dickköpfig, beschimpften die Priester un rhoben 1C. über S1€.,. Der
Iızentlat VOoxXl Jovancza vollzog dıe Taufe unmöglıch, alle vVvomn ihm Getauften
bedingungswelse wieder getauft werden mußten. Der ] ızentlat VO.  - Börcs Lraute jeden,
der ıhn darum angıng, hne nach eventuellen hehindernissen fragen. Von anderen
werden unmäßiger Weingenuß, Trunkenheit und öffentliıche Prügeleien mıt der Frau
berichtet. Anderseıts wiıeder haben Berichte über _ ızentiaten, die aufopfernd und
mıt großen persönlichen Entbehrungen alles taten, iıhr Amt gut uszufüllen.
Sie hausten 1ın Erchütten un Höhlen, ın Kirchen, diıe Ruilnen d.:  ‚9 S1e befanden S1C.
in ständıger Lebensgefahr; denn ıne e1ıge be1l der türkıschen Obrigkeit genugte
oft, S1e verhaften un oltern. Es gab Lizentaiaten, die ZWanzıg un!' mehr Jahre
segensreich eın und demselben Orte wıirkten. ber den Lizentlaten VO  - Ireg, Michael
Dén.nyés, wıird das Urteil gefällt : „ın Mann, reic. Verdiensten.“” Manche Lizentilaten
wurden schließlich, wenn s1e ehelos oder verwıtwet WAarcCHh, ach jahrelanger Tätig-
eıt Priestern eweıht un! wirkten als solche ın derselben unermüdlichen
weıter. Hes allem zeıgt siıch, daß auch hier w1e allen anderen Yällen
nıcht generalsiıeren oder alles iın einen Topf werfen dürten.

Es ist zweifellos, daß die Kınrichtung des „Lizentiatentums“” ungefähr das ıst, w as

die Vertreter der FWorderung „Kamıilıenväter als Laiendiakone“ S1C. VOTL ugen halten.
Aus den Erfahrungen der Vergangenheit möge - schließen, ob und 1ın welcher

v orm dem unsch eifrıger Mitarbeiter des Laienapostolates echnung
werden ann. Jedenfalls wıird Gott die Väter des Konzils auch dieser Frage er-
Jeuchten, falls s1€e behandelt wırd

Wien Prof. Dr Ernst Joseph Görlich
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